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Nr. 22 Mittwoch, 29. Mai 2024

Nr. 1 Sitzung 
des Stadtrates Monheim

Am Dienstag, den 04. Juni 2024, 
um 19.00 Uhr findet im großen Sit-
zungssaal im Rathaus Monheim die 
Sitzung des Stadtrates Monheim 
statt. 

TAGESORDNUNG:
1. Einbezugssatzung „Wittesheim

Ost“ im Stadtteil Wittesheim; Be-
schlussfassung zur Stellungnah-
me des Wasserwirtschaftsamtes
Donauwörth sowie Satzungsbe-
schluss

2. Änderung der Nutzungsfestle-
gung für das Grundstück Fl.-Nr.
150, Gmk. Weilheim (Teilfläche
des beschränkten Gewerbege-
bietes) im Rahmen der Fortschrei-
bung des Flächennutzungsplanes

3. Änderung der Formulierung des
§ 2 (Kreditermächtigung) in der
Haushaltssatzung 2024 aufgrund
der neuen gesetzlichen Rege-
lungen

4. Fragen an den Ersten Bürgermei-
ster aus dem Stadtrat
anschließend nichtöffentlichen 

Sitzung

Eventuelle nachträgliche Er-
gänzungen der öffentlichen Ta-
gesordnungspunkte können Sie 
auf der Homepage der Stadt Mon-
heim www.monheim-bayern. 
de ersehen!

Nr. 2 Wahlbekanntmachung 
zur Europawahl  
09. Juni 2024

Gemeinde 09779186 –  
Stadt Monheim 
Verwaltungsgemeinschaft
Verwaltungsgemeinschaft Monheim

WAHLBEKANNTMACHUNG 
zur Europawahl am 9. Juni 2024
1. Die Wahl dauert von 8 bis 18 Uhr.
2. Die Gemeinde ist in folgende 8

Wahlbezirke eingeteilt:
Wahlbezirk / Sonderwahlbezirk

Wahlraum Nr. Abgrenzung 
Bezeichnung und genaue Anschrift 
barrierefrei ja / nein

0101  Monheim 1 / Stadthalle 
Foyer Stadthalle, Schulstraße 2 
86653 Monheim ja 
0102  Monheim 2 / Kreuzwirt 
Kreuzwirt, Marktplatz 29 86653 
Monheim ja 
0103  Monheim 3 / Haus des 
Gastes Haus des Gastes, 
Kirchstraße 1 86653 Monheim 

nein 
0104  Monheim 4 / Rehau 
Feuerw.-Ger.-Haus, Hankengasse 
8 86653 Monheim ja 
0105  Monheim 5 / Flotzheim 
Feuerwehrschulungsheim, Grieß-
straße 11 86653 Monheim ja 
0106  Monheim 6 / Itzing 
Feuerw.-Ger.-Haus, Oberbuck 11 
86653 Monheim nein 
0107  Monheim 7 / Weilheim 
Ehem. Schule, Rehauer Straße 6 
86653 Monheim ja 
0108  Monheim 8 / Wittesheim 
Feuerw.-Ger.-Haus, Am Sattler-
buck 7 86653 Monheim ja 

In den Wahlbenachrichtigungen, 
die den Wahlberechtigten in 
der Zeit vom 29.04.2024 bis 
19.05.2024 übersandt worden 
sind, sind der Wahlbezirk und der 
Wahlraum angegeben, in dem die 
Wahlberechtigten zu wählen ha-
ben.

3. Die Briefwahlvorstände treten
zur Ermittlung des Briefwahler-
gebnisses um 16.30 Uhr in

Rathaus Monheim - Sitzungssaal  
Marktplatz 23, 86653 Monheim
Stadthalle Monheim
Schulstraße 2, 86653 Monheim

 zusammen. 
4. Jede wahlberechtigte Person kann

nur in dem Wahlraum des Wahlbe-
zirks wählen, in dessen Wählerver-
zeichnis sie eingetragen ist.
Die Wählerinnen und Wähler ha-
ben ihre Wahlbenachrichtigung
und einen amtlichen Personal-
ausweis – Unionsbürgerinnen
und Unionsbürger einen gültigen
Identitätsausweis oder Reise-
pass zur Wahl mitzubringen. 
Die Wahlbenachrichtigung ist auf
Verlangen bei der Wahl abzuge-
ben.
Gewählt wird mit amtlichen
Stimmzetteln. Jede Wählerin und
jeder Wähler erhält bei Betreten
des Wahlraums einen Stimmzettel
ausgehändigt.
Jede Wählerin und jeder Wähler
hat eine Stimme.
Der Stimmzettel enthält jeweils
unter fortlaufender Nummer die
Bezeichnung der Partei und ihre
Kurzbezeichnung bzw. die Be-
zeichnung der sonstigen poli-
tischen Vereinigung und ihr Kenn-
wort sowie jeweils die ersten zehn
Bewerberinnen oder Bewerber der
zugelassenen Wahlvorschläge und
rechts von der Bezeichnung der
Wahlvorschlagsberechtigten einen
Kreis für die Kennzeichnung.
Die wählende Person gibt ihre
Stimme in der Weise ab, dass sie
auf dem rechten Teil des Stimm-
zettels durch ein in einen Kreis
gesetztes Kreuz oder auf andere
Weise eindeutig kenntlich macht,
welchem Wahlvorschlag sie gelten
soll.
Der Stimmzettel muss von der
wählenden Person in einer Wahl-
kabine des Wahlraums oder in
einem besonderen Nebenraum
gekennzeichnet und in der Weise
gefaltet werden, dass ihre Stim-
mabgabe nicht erkennbar ist. In
der Wahlkabine darf nicht fotogra-
fiert oder gefilmt werden.

5. Die Wahlhandlung sowie die im
Anschluss an die Wahlhandlung
erfolgende Ermittlung und Fest-
stellung des Wahlergebnisses im
Wahlbezirk sind öffentlich. Jede
Person hat Zutritt, soweit das
ohne Beeinträchtigung des Wahl-
geschäfts möglich ist.

6. Wählerinnen und Wähler, die ei-
nen Wahlschein haben, können an
der Wahl im Landkreis oder in der
kreisfreien Stadt, in dem/der der
Wahlschein ausgestellt ist,
e) durch Stimmabgabe in einem
beliebigen Wahlbezirk des Land-
kreises/der kreisfreien Stadt
oder
f) durch Briefwahl
teilnehmen.
Wer durch Briefwahl wählen
will, muss sich von der Gemein-
de (Verwaltungsgemeinschaft) ei-
nen Wahlschein, einen amtlichen
Stimmzettel, einen amtlichen 
Stimmzettelumschlag sowie einen
amtlichen Wahlbriefumschlag be-
schaffen und seinen Wahlbrief mit
dem Stimmzettel (im verschlos-
senen Stimmzettelumschlag) und
dem unterschriebenen Wahlschein 
so rechtzeitig der auf dem Wahl-
briefumschlag angegebenen Stelle
zuleiten, dass er dort spätestens
am Wahltag bis 18 Uhr eingeht.
Der Wahlbrief kann auch bei der
angegebenen Stelle abgegeben
werden.
Mit der Erteilung eines Wahl-
scheins mit Briefwahlunterla-
gen wird für die wahlberechtigte
Person im Wählerverzeichnis die
Ausstellung des Wahlscheins ver-
merkt. Dieser Vermerk hat zur
Folge, dass die wahlberechtigte
Person ohne Wahlschein weder
in einem Wahllokal noch per
Briefwahl wählen kann. Ge-
hen die beantragten Wahlunterla-
gen nicht oder nicht rechtzeitig zu, 
sollten sich die betroffenen Wahl-
berechtigten umgehend an ihr
Wahlamt wenden. Bis spätestens
Samstag, 8. Juni 2024, 12 Uhr,
besteht noch die Möglichkeit, ei-
nen neuen Wahlschein beim Wahl-
amt zu beantragen, wenn glaub-
haft versichert wird, dass der
beantragte Wahlschein nicht zuge-
gangen ist.

7. Jede wahlberechtigte Person kann
ihr Wahlrecht nur einmal und
nur persönlich ausüben. Das

gilt auch für Wahlberechtigte, die 
zugleich in einem anderen Mit-
gliedstaat der Europäischen Uni-
on zum Europäischen Parlament 
wahlberechtigt sind. Eine Aus-
übung des Wahlrechts durch einen 
Vertreter anstelle der wahlberech-
tigten Person ist unzulässig (§ 6 
Abs. 4 des Europawahlgesetzes.
Eine wahlberechtigte Person, die 
des Lesens unkundig oder wegen 
einer Behinderung an der Abgabe 
ihrer Stimme gehindert ist, kann 
sich hierzu der Hilfe einer ande-
ren Person bedienen. Die Hil-
feleistung ist auf technische Hil-
fe bei der Kundgabe einer von 
der wahlberechtigten Person 
selbst getroffenen und geäußerten 
Wahlentscheidung beschränkt. 
Unzulässig ist eine Hilfelei-
stung, die unter missbräuch-
licher Einflussnahme erfolgt, 
die selbstbestimmte Willens-
bildung oder Entscheidung der 
stimmberechtigten Person er-
setzt oder verändert oder wenn 
ein Interessenskonflikt der 
Hilfsperson besteht (§ 6 Abs. 
4a des Europawahlgesetzes). 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein 
unrichtiges Ergebnis einer Wahl 
herbeiführt oder das Ergebnis ver-
fälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu fünf Jahren oder mit Geldstra-
fe bestraft. Unbefugt wählt auch, 
wer im Rahmen zulässiger Assi-
stenz entgegen der Wahlentschei-
dung des Wahlberechtigten oder 
ohne eine geäußerte Wahlent-
scheidung des Wahlberechtigten 
eine Stimme abgibt. Der Versuch 
ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 
des Strafgesetzbuches). 

23.05.2024
Pfefferer 

Erster Bürgermeister 

Nr. 3 Vollzug des Bayer. 
Straßen- und Wege- 
gesetzes (BayStrWG); 
Einziehung des öffent-
lichen Feldweges „Nasse 
Mähder“, Fl.-Nr. 1875 
Tfl., Gmk. Flotzheim 
Art. 8 BayStrWG im 
Industriegebiet „Südlich 
der Wemdinger Straße II“

Die Stadt Monheim ist Eigentü-
merin des o. g. öffentlichen Feld-
weges, eingetragen unter der lfd. Nr. 
523 b im Bestandsverzeichnis für öf-
fentliche Feld- und Waldwege für die 
Stadt Monheim.

Aufgrund des Beschlusses des 
Bau- und Grundstücksausschus-
ses vom 14.05.2024 beabsichtigt die 
Stadt den Feldweg Fl.-Nr. 1875 Tfl., 
Gmk. Flotzheim, gemäß Art. 8 Abs. 
1 BayStrWG einzuziehen, da dieser 
wg. Überplanung durch das neue In-
dustriegebiet „Südlich der Wemdin-
ger Straße II“ in Zukunft keine Ver-
kehrsbedeutung mehr haben wird. 
Die Erschließung der anliegenden 
Grundstücke erfolgt über ein neues 
Straßensystem.

Die Absicht der Einziehung wird 
nach Art. 8 Abs. 2 BayStrWG hier-
mit öffentlich bekannt gemacht und 
auf die Dauer von drei Monaten zur 
Einsichtnahme ausgelegt.

Während der Auslegungsfrist vom 
31. Mai 2024 bis 02. September
2024 können von Berechtigten Ein-
wände oder Bedenken vorgebracht
werden. Die Unterlagen liegen in
der Geschäftsstelle der Verwaltungs-
gemeinschaft Monheim, Marktplatz
23, 86653 Monheim, Zimmer-Nr.
106, für jedermann zur Einsichtnah-
me auf.

Nr. 4 Erdaushubdeponie 
in Monheim

Die Erdaushubdeponie ist nach 
vorheriger Vereinbarung mit dem 
Deponiewart, Tel.: 0151/12993033 
von Montag bis Freitag geöffnet.  
Anmeldungen am Vortag! 
Kleinmengen werden nur noch ent-
gegengenommen, wenn zeitgleich 
eine größere Anlieferung stattfindet. 
Die Gebühren hierfür sind sofort zu 
bezahlen.

Nr. 5 Recyclinghof und 
Grünabfallsammelplatz 
Monheim  

Der Recyclinghof mit Grünabfall-
sammelplatz an der Nürnberger Straße 
ist von März bis November am Freitag 

von 14.00 – 17.00 Uhr und am Sams-
tag von 09.00 – 13.00 Uhr geöffnet.

Wir bitten um Beachtung! 
Es werden sowohl Sperrmüll als 
auch Kühlgeräte angenommen. Die 
dafür anfallenden Gebühren sind so-
fort zu entrichten.

Nähere Informationen erhalten 
Sie auch unter  
www.awv-nordschwaben.de.

Günther Pfefferer 
Erster Bürgermeister

Verwaltungsgemeinschaft Mon-
heim (Stadt Monheim sowie die 
Gemeinden Buchdorf, Daiting, 

Rögling und Tagmersheim)

A)  GEMEINDE BUCHDORF

Nr. 1 Wahlbekanntmachung 
zur Europawahl  
09. Juni 2024

Gemeinde 09779126 –  
Gemeinde Buchdorf
Verwaltungsgemeinschaft
Verwaltungsgemeinschaft Monheim

WAHLBEKANNTMACHUNG 
zur Europawahl am 9. Juni 2024
1. Die Wahl dauert von 8 bis 18 Uhr.
2. Die Gemeinde ist in folgende 2

Wahlbezirke eingeteilt:
Wahlbezirk / Sonderwahlbezirk

Wahlraum Nr. Abgrenzung 
Bezeichnung und genaue Anschrift 
barrierefrei ja / nein

0201  Buchdorf 1 / Pfarr- und 
Jugendheim Pfarr- und Ju-
gendheim Buchdorf, Kirchgasse 1
86675 Buchdorf  ja 
0202  Buchdorf 2 / Neubau 
Schule Neubau Schule, 
Römerweg 9 86675 Buchdorf  ja 

In den Wahlbenachrichtigungen, 
die den Wahlberechtigten in 
der Zeit vom 29.04.2024 bis 
19.05.2024 übersandt worden 
sind, sind der Wahlbezirk und der 
Wahlraum angegeben, in dem die 
Wahlberechtigten zu wählen ha-
ben.

3. Die Briefwahlvorstände treten
zur Ermittlung des Briefwahler-
gebnisses um 16.30 Uhr in
Rathaus Buchdorf – Bespre-
chungszimmer Rathausplatz 1,
86675 Buchdorf
Rathaus Buchdorf – Trauungs-
zimmer Rathausplatz 1, 86675
Buchdorf
zusammen.

4. Jede wahlberechtigte Person kann
nur in dem Wahlraum des Wahlbe-
zirks wählen, in dessen Wählerver-
zeichnis sie eingetragen ist.
Die Wählerinnen und Wähler ha-
ben ihre Wahlbenachrichtigung
und einen amtlichen Personal-
ausweis – Unionsbürgerinnen
und Unionsbürger einen gültigen
Identitätsausweis oder Reise-
pass zur Wahl mitzubringen. 
Die Wahlbenachrichtigung ist auf
Verlangen bei der Wahl abzuge-
ben.
Gewählt wird mit amtlichen
Stimmzetteln. Jede Wählerin und
jeder Wähler erhält bei Betreten
des Wahlraums einen Stimmzettel
ausgehändigt.
Jede Wählerin und jeder Wähler
hat eine Stimme.
Der Stimmzettel enthält jeweils
unter fortlaufender Nummer die
Bezeichnung der Partei und ihre
Kurzbezeichnung bzw. die Be-
zeichnung der sonstigen poli-
tischen Vereinigung und ihr Kenn-
wort sowie jeweils die ersten zehn
Bewerberinnen oder Bewerber der
zugelassenen Wahlvorschläge und
rechts von der Bezeichnung der
Wahlvorschlagsberechtigten einen
Kreis für die Kennzeichnung.
Die wählende Person gibt ihre
Stimme in der Weise ab, dass sie
auf dem rechten Teil des Stimm-
zettels durch ein in einen Kreis
gesetztes Kreuz oder auf andere
Weise eindeutig kenntlich macht,
welchem Wahlvorschlag sie gelten
soll.
Der Stimmzettel muss von der
wählenden Person in einer Wahl-
kabine des Wahlraums oder in
einem besonderen Nebenraum
gekennzeichnet und in der Weise
gefaltet werden, dass ihre Stim-
mabgabe nicht erkennbar ist. In
der Wahlkabine darf nicht fotogra-

fiert oder gefilmt werden. 
5. Die Wahlhandlung sowie die im

Anschluss an die Wahlhandlung
erfolgende Ermittlung und Fest-
stellung des Wahlergebnisses im
Wahlbezirk sind öffentlich. Jede
Person hat Zutritt, soweit das
ohne Beeinträchtigung des Wahl-
geschäfts möglich ist.

6. Wählerinnen und Wähler, die ei-
nen Wahlschein haben, können an
der Wahl im Landkreis oder in der
kreisfreien Stadt, in dem/der der
Wahlschein ausgestellt ist,
a) durch Stimmabgabe in einem
beliebigen Wahlbezirk des Land-
kreises/der kreisfreien Stadt
oder
b) durch Briefwahl
teilnehmen.
Wer durch Briefwahl wählen
will, muss sich von der Gemein-
de (Verwaltungsgemeinschaft) ei-
nen Wahlschein, einen amtlichen
Stimmzettel, einen amtlichen
Stimmzettelumschlag sowie einen
amtlichen Wahlbriefumschlag be-
schaffen und seinen Wahlbrief mit
dem Stimmzettel (im verschlos-
senen Stimmzettelumschlag) und
dem unterschriebenen Wahlschein 
so rechtzeitig der auf dem Wahl-
briefumschlag angegebenen Stelle
zuleiten, dass er dort spätestens
am Wahltag bis 18 Uhr eingeht.
Der Wahlbrief kann auch bei der
angegebenen Stelle abgegeben
werden.
Mit der Erteilung eines Wahl-
scheins mit Briefwahlunterla-
gen wird für die wahlberechtigte
Person im Wählerverzeichnis die
Ausstellung des Wahlscheins ver-
merkt. Dieser Vermerk hat zur
Folge, dass die wahlberechtigte
Person ohne Wahlschein weder
in einem Wahllokal noch per
Briefwahl wählen kann. Ge-
hen die beantragten Wahlunterla-
gen nicht oder nicht rechtzeitig zu, 
sollten sich die betroffenen Wahl-
berechtigten umgehend an ihr
Wahlamt wenden. Bis spätestens
Samstag, 8. Juni 2024, 12 Uhr,
besteht noch die Möglichkeit, ei-
nen neuen Wahlschein beim Wahl-
amt zu beantragen, wenn glaub-
haft versichert wird, dass der
beantragte Wahlschein nicht zuge-
gangen ist.

7. Jede wahlberechtigte Person kann
ihr Wahlrecht nur einmal und
nur persönlich ausüben. Das
gilt auch für Wahlberechtigte, die
zugleich in einem anderen Mit-
gliedstaat der Europäischen Uni-
on zum Europäischen Parlament
wahlberechtigt sind. Eine Aus-
übung des Wahlrechts durch einen
Vertreter anstelle der wahlberech-
tigten Person ist unzulässig (§ 6
Abs. 4 des Europawahlgesetzes.
Eine wahlberechtigte Person, die
des Lesens unkundig oder wegen
einer Behinderung an der Abgabe
ihrer Stimme gehindert ist, kann
sich hierzu der Hilfe einer ande-
ren Person bedienen. Die Hil-
feleistung ist auf technische Hil-
fe bei der Kundgabe einer von
der wahlberechtigten Person
selbst getroffenen und geäußerten
Wahlentscheidung beschränkt.
Unzulässig ist eine Hilfelei-
stung, die unter missbräuch-
licher Einflussnahme erfolgt,
die selbstbestimmte Willens-
bildung oder Entscheidung der
stimmberechtigten Person er-
setzt oder verändert oder wenn
ein Interessenskonflikt der
Hilfsperson besteht (§ 6 Abs.
4a des Europawahlgesetzes).
Wer unbefugt wählt oder sonst ein
unrichtiges Ergebnis einer Wahl
herbeiführt oder das Ergebnis ver-
fälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis
zu fünf Jahren oder mit Geldstra-
fe bestraft. Unbefugt wählt auch,
wer im Rahmen zulässiger Assi-
stenz entgegen der Wahlentschei-
dung des Wahlberechtigten oder
ohne eine geäußerte Wahlent-
scheidung des Wahlberechtigten
eine Stimme abgibt. Der Versuch
ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3
des Strafgesetzbuches).

23.05.2024
Grob 

Erster Bürgermeister 

B)  GEMEINDE DAITING

Nr. 1 Wahlbekanntmachung 
zur Europawahl  
09. Juni 2024

Gemeinde 09779129 –  
Gemeinde Daiting
Verwaltungsgemeinschaft
Verwaltungsgemeinschaft Monheim

WAHLBEKANNTMACHUNG 
zur Europawahl am 9. Juni 2024
1. Die Wahl dauert von 8 bis 18 Uhr.
2. Die Gemeinde bildet einen Wahl-

bezirk. Der Wahlraum befindet 
sich in
Daiting
Natterholzer Straße 6
86653 Daiting
Der Wahlraum ist barrierefrei

In den Wahlbenachrichtigungen, 
die den Wahlberechtigten in 
der Zeit vom 29.04.2024 bis 
19.05.2024 übersandt worden 
sind, sind der Wahlbezirk und der 
Wahlraum angegeben, in dem die 
Wahlberechtigten zu wählen ha-
ben.

3. Die Briefwahlvorstände treten 
zur Ermittlung des Briefwahler-
gebnisses um 16.30 Uhr in
Musikheim Natterholzer Straße 
6, 86653 Daiting
zusammen.

4. Jede wahlberechtigte Person kann 
nur in dem Wahlraum des Wahlbe-
zirks wählen, in dessen Wählerver-
zeichnis sie eingetragen ist.
Die Wählerinnen und Wähler ha-
ben ihre Wahlbenachrichtigung
und einen amtlichen Personal-
ausweis – Unionsbürgerinnen 
und Unionsbürger einen gültigen 
Identitätsausweis oder Reise-
pass zur Wahl mitzubringen. 
Die Wahlbenachrichtigung ist auf 
Verlangen bei der Wahl abzuge-
ben.
Gewählt wird mit amtlichen 
Stimmzetteln. Jede Wählerin und 
jeder Wähler erhält bei Betreten 
des Wahlraums einen Stimmzettel 
ausgehändigt.
Jede Wählerin und jeder Wähler
hat eine Stimme.
Der Stimmzettel enthält jeweils 
unter fortlaufender Nummer die 
Bezeichnung der Partei und ihre 
Kurzbezeichnung bzw. die Be-
zeichnung der sonstigen poli-
tischen Vereinigung und ihr Kenn-
wort sowie jeweils die ersten zehn 
Bewerberinnen oder Bewerber der 
zugelassenen Wahlvorschläge und 
rechts von der Bezeichnung der 
Wahlvorschlagsberechtigten einen 
Kreis für die Kennzeichnung.
Die wählende Person gibt ihre 
Stimme in der Weise ab, dass sie 
auf dem rechten Teil des Stimm-
zettels durch ein in einen Kreis 
gesetztes Kreuz oder auf andere 
Weise eindeutig kenntlich macht, 
welchem Wahlvorschlag sie gelten 
soll.
Der Stimmzettel muss von der 
wählenden Person in einer Wahl-
kabine des Wahlraums oder in 
einem besonderen Nebenraum 
gekennzeichnet und in der Weise 
gefaltet werden, dass ihre Stim-
mabgabe nicht erkennbar ist. In 
der Wahlkabine darf nicht fotogra-
fiert oder gefilmt werden.

5. Die Wahlhandlung sowie die im 
Anschluss an die Wahlhandlung 
erfolgende Ermittlung und Fest-
stellung des Wahlergebnisses im 
Wahlbezirk sind öffentlich. Jede 
Person hat Zutritt, soweit das 
ohne Beeinträchtigung des Wahl-
geschäfts möglich ist.

6. Wählerinnen und Wähler, die ei-
nen Wahlschein haben, können an 
der Wahl im Landkreis oder in der 
kreisfreien Stadt, in dem/der der 
Wahlschein ausgestellt ist,
c) durch Stimmabgabe in einem 
beliebigen Wahlbezirk des Land-
kreises/der kreisfreien Stadt
oder
d) durch Briefwahl
teilnehmen.
Wer durch Briefwahl wählen 
will, muss sich von der Gemein-
de (Verwaltungsgemeinschaft) ei-
nen Wahlschein, einen amtlichen 
Stimmzettel, einen amtlichen 
Stimmzettelumschlag sowie einen 
amtlichen Wahlbriefumschlag be-
schaffen und seinen Wahlbrief mit 
dem Stimmzettel (im verschlos-
senen Stimmzettelumschlag) und 



dem unterschriebenen Wahlschein 
so rechtzeitig der auf dem Wahl-
briefumschlag angegebenen Stelle 
zuleiten, dass er dort spätestens 
am Wahltag bis 18 Uhr eingeht. 
Der Wahlbrief kann auch bei der 
angegebenen Stelle abgegeben 
werden.

 Mit der Erteilung eines Wahl-
scheins mit Briefwahlunterla-
gen wird für die wahlberechtigte 
Person im Wählerverzeichnis die 
Ausstellung des Wahlscheins ver-
merkt. Dieser Vermerk hat zur 
Folge, dass die wahlberechtigte 
Person ohne Wahlschein weder 
in einem Wahllokal noch per 
Briefwahl wählen kann. Ge-
hen die beantragten Wahlunterla-
gen nicht oder nicht rechtzeitig zu, 
sollten sich die betroffenen Wahl-
berechtigten umgehend an ihr 
Wahlamt wenden. Bis spätestens 
Samstag, 8. Juni 2024, 12 Uhr, 
besteht noch die Möglichkeit, ei-
nen neuen Wahlschein beim Wahl-
amt zu beantragen, wenn glaub-
haft versichert wird, dass der 
beantragte Wahlschein nicht zuge-
gangen ist. 

7. Jede wahlberechtigte Person kann 
ihr Wahlrecht nur einmal und 
nur persönlich ausüben. Das 
gilt auch für Wahlberechtigte, die 
zugleich in einem anderen Mit-
gliedstaat der Europäischen Uni-
on zum Europäischen Parlament 
wahlberechtigt sind. Eine Aus-
übung des Wahlrechts durch einen 
Vertreter anstelle der wahlberech-
tigten Person ist unzulässig (§ 6 
Abs. 4 des Europawahlgesetzes.

 Eine wahlberechtigte Person, die 
des Lesens unkundig oder wegen 
einer Behinderung an der Abgabe 
ihrer Stimme gehindert ist, kann 
sich hierzu der Hilfe einer ande-
ren Person bedienen. Die Hil-
feleistung ist auf technische Hil-
fe bei der Kundgabe einer von 
der wahlberechtigten Person 
selbst getroffenen und geäußerten 
Wahlentscheidung beschränkt. 
Unzulässig ist eine Hilfelei-
stung, die unter missbräuch-
licher Einflussnahme erfolgt, 
die selbstbestimmte Willens-
bildung oder Entscheidung der 
stimmberechtigten Person er-
setzt oder verändert oder wenn 
ein Interessenskonflikt der 
Hilfsperson besteht (§ 6 Abs. 
4a des Europawahlgesetzes). 

 Wer unbefugt wählt oder sonst ein 
unrichtiges Ergebnis einer Wahl 
herbeiführt oder das Ergebnis ver-
fälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu fünf Jahren oder mit Geldstra-
fe bestraft. Unbefugt wählt auch, 
wer im Rahmen zulässiger Assi-
stenz entgegen der Wahlentschei-
dung des Wahlberechtigten oder 
ohne eine geäußerte Wahlent-
scheidung des Wahlberechtigten 
eine Stimme abgibt. Der Versuch 
ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 
des Strafgesetzbuches). 

 23.05.2024
 Wildfeuer 

 Erster Bürgermeister 

C)  GEMEINDE RÖGLING

Nr. 1 Wahlbekanntmachung 
zur Europawahl  
09. Juni 2024

Gemeinde 09779206 –  
Gemeinde Rögling
Verwaltungsgemeinschaft
Verwaltungsgemeinschaft Monheim

WAHLBEKANNTMACHUNG 
zur Europawahl am 9. Juni 2024
1. Die Wahl dauert von 8 bis 18 Uhr.
2. Die Gemeinde bildet einen Wahl-

bezirk. Der Wahlraum befindet 
sich in

 Rögling
 Badgasse 8
 86703 Rögling
 Der Wahlraum ist nicht barriere-

frei  

 In den Wahlbenachrichtigungen, 
die den Wahlberechtigten in 
der Zeit vom 29.04.2024 bis 
19.05.2024 übersandt worden 
sind, sind der Wahlbezirk und der 
Wahlraum angegeben, in dem die 
Wahlberechtigten zu wählen ha-
ben.

3. Die Briefwahlvorstände treten 
zur Ermittlung des Briefwahler-
gebnisses um 16.30 Uhr in 

 Gemeindekanzlei Rögling - 
Sitzungssaal Badgasse 8, 86703 
Rögling

 zusammen. 
4. Jede wahlberechtigte Person kann 

nur in dem Wahlraum des Wahlbe-
zirks wählen, in dessen Wählerver-
zeichnis sie eingetragen ist.

 Die Wählerinnen und Wähler ha-
ben ihre Wahlbenachrichtigung 
und einen amtlichen Personal-
ausweis – Unionsbürgerinnen 
und Unionsbürger einen gültigen 
Identitätsausweis oder Reise-
pass zur Wahl mitzubringen. 

 Die Wahlbenachrichtigung ist auf 
Verlangen bei der Wahl abzuge-
ben. 

 Gewählt wird mit amtlichen 
Stimmzetteln. Jede Wählerin und 
jeder Wähler erhält bei Betreten 
des Wahlraums einen Stimmzettel 
ausgehändigt. 

 Jede Wählerin und jeder Wähler 
hat eine Stimme. 

 Der Stimmzettel enthält jeweils 
unter fortlaufender Nummer die 
Bezeichnung der Partei und ihre 
Kurzbezeichnung bzw. die Be-
zeichnung der sonstigen poli-
tischen Vereinigung und ihr Kenn-
wort sowie jeweils die ersten zehn 
Bewerberinnen oder Bewerber der 
zugelassenen Wahlvorschläge und 
rechts von der Bezeichnung der 
Wahlvorschlagsberechtigten einen 
Kreis für die Kennzeichnung. 

 Die wählende Person gibt ihre 
Stimme in der Weise ab, dass sie 
auf dem rechten Teil des Stimm-
zettels durch ein in einen Kreis 
gesetztes Kreuz oder auf andere 
Weise eindeutig kenntlich macht, 
welchem Wahlvorschlag sie gelten 
soll.

 Der Stimmzettel muss von der 

wählenden Person in einer Wahl-
kabine des Wahlraums oder in 
einem besonderen Nebenraum 
gekennzeichnet und in der Weise 
gefaltet werden, dass ihre Stim-
mabgabe nicht erkennbar ist. In 
der Wahlkabine darf nicht fotogra-
fiert oder gefilmt werden. 

5. Die Wahlhandlung sowie die im 
Anschluss an die Wahlhandlung 
erfolgende Ermittlung und Fest-
stellung des Wahlergebnisses im 
Wahlbezirk sind öffentlich. Jede 
Person hat Zutritt, soweit das 
ohne Beeinträchtigung des Wahl-
geschäfts möglich ist. 

6. Wählerinnen und Wähler, die ei-
nen Wahlschein haben, können an 
der Wahl im Landkreis oder in der 
kreisfreien Stadt, in dem/der der 
Wahlschein ausgestellt ist,
g) durch Stimmabgabe in einem 
beliebigen Wahlbezirk des Land-
kreises/der kreisfreien Stadt
oder
h) durch Briefwahl
teilnehmen.

 Wer durch Briefwahl wählen 
will, muss sich von der Gemein-
de (Verwaltungsgemeinschaft) ei-
nen Wahlschein, einen amtlichen 
Stimmzettel, einen amtlichen 
Stimmzettelumschlag sowie einen 
amtlichen Wahlbriefumschlag be-
schaffen und seinen Wahlbrief mit 
dem Stimmzettel (im verschlos-
senen Stimmzettelumschlag) und 
dem unterschriebenen Wahlschein 
so rechtzeitig der auf dem Wahl-
briefumschlag angegebenen Stelle 
zuleiten, dass er dort spätestens 
am Wahltag bis 18 Uhr eingeht. 
Der Wahlbrief kann auch bei der 
angegebenen Stelle abgegeben 
werden.

 Mit der Erteilung eines Wahl-
scheins mit Briefwahlunterla-
gen wird für die wahlberechtigte 
Person im Wählerverzeichnis die 
Ausstellung des Wahlscheins ver-
merkt. Dieser Vermerk hat zur 
Folge, dass die wahlberechtigte 
Person ohne Wahlschein weder 
in einem Wahllokal noch per 
Briefwahl wählen kann. Ge-
hen die beantragten Wahlunterla-
gen nicht oder nicht rechtzeitig zu, 
sollten sich die betroffenen Wahl-
berechtigten umgehend an ihr 
Wahlamt wenden. Bis spätestens 
Samstag, 8. Juni 2024, 12 Uhr, 
besteht noch die Möglichkeit, ei-
nen neuen Wahlschein beim Wahl-
amt zu beantragen, wenn glaub-
haft versichert wird, dass der 
beantragte Wahlschein nicht zuge-
gangen ist. 

7. Jede wahlberechtigte Person kann 
ihr Wahlrecht nur einmal und 
nur persönlich ausüben. Das 
gilt auch für Wahlberechtigte, die 
zugleich in einem anderen Mit-
gliedstaat der Europäischen Uni-
on zum Europäischen Parlament 
wahlberechtigt sind. Eine Aus-
übung des Wahlrechts durch einen 
Vertreter anstelle der wahlberech-
tigten Person ist unzulässig (§ 6 
Abs. 4 des Europawahlgesetzes.

 Eine wahlberechtigte Person, die 
des Lesens unkundig oder wegen 

einer Behinderung an der Abgabe 
ihrer Stimme gehindert ist, kann 
sich hierzu der Hilfe einer ande-
ren Person bedienen. Die Hil-
feleistung ist auf technische Hil-
fe bei der Kundgabe einer von 
der wahlberechtigten Person 
selbst getroffenen und geäußerten 
Wahlentscheidung beschränkt. 
Unzulässig ist eine Hilfelei-
stung, die unter missbräuch-
licher Einflussnahme erfolgt, 
die selbstbestimmte Willens-
bildung oder Entscheidung der 
stimmberechtigten Person er-
setzt oder verändert oder wenn 
ein Interessenskonflikt der 
Hilfsperson besteht (§ 6 Abs. 
4a des Europawahlgesetzes). 

 Wer unbefugt wählt oder sonst ein 
unrichtiges Ergebnis einer Wahl 
herbeiführt oder das Ergebnis ver-
fälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu fünf Jahren oder mit Geldstra-
fe bestraft. Unbefugt wählt auch, 
wer im Rahmen zulässiger Assi-
stenz entgegen der Wahlentschei-
dung des Wahlberechtigten oder 
ohne eine geäußerte Wahlent-
scheidung des Wahlberechtigten 
eine Stimme abgibt. Der Versuch 
ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 
des Strafgesetzbuches). 
 23.05.2024
 Auernhammer 

 Erster Bürgermeister 

D)  GEMEINDE 
TAGMERSHEIM

Nr. 1 Wahlbekanntmachung 
zur Europawahl  
09. Juni 2024

Gemeinde 779217 –  
Gemeinde Tagmersheim
Verwaltungsgemeinschaft
Verwaltungsgemeinschaft Monheim

WAHLBEKANNTMACHUNG 
zur Europawahl am 9. Juni 2024
1. Die Wahl dauert von 8 bis 18 Uhr.
2. Die Gemeinde ist in folgende 2 

Wahlbezirke eingeteilt:
Wahlbezirk / Sonderwahlbezirk 

Wahlraum Nr. Abgrenzung 
Bezeichnung und genaue Anschrift 
barrierefrei ja / nein

0501  Tagmersheim 1 / Schu-
le / Schule Tagmersheim,  
Ernst-Graf-von-Moy-Platz 1
86704 Tagmersheim  ja 
0502  Tagmersheim 2 / Blosse-
nau / Sportheim Blossenau, Rö-
merstraße 51 86704 Tagmersheim 
 ja

 In den Wahlbenachrichtigungen, 
die den Wahlberechtigten in 
der Zeit vom 29.04.2024 bis 
19.05.2024 übersandt worden 
sind, sind der Wahlbezirk und der 
Wahlraum angegeben, in dem die 
Wahlberechtigten zu wählen ha-
ben.

3. Die Briefwahlvorstände treten 
zur Ermittlung des Briefwahler-
gebnisses um 16.30 Uhr in 

 Schule Tagmersheim – Brief-
wahl Ernst-Graf-von-Moy-Platz 
1, 86704 Tagmersheim

 zusammen.
4. Jede wahlberechtigte Person kann 

nur in dem Wahlraum des Wahlbe-
zirks wählen, in dessen Wählerver-
zeichnis sie eingetragen ist.

 Die Wählerinnen und Wähler ha-
ben ihre Wahlbenachrichtigung 
und einen amtlichen Personal-
ausweis – Unionsbürgerinnen 
und Unionsbürger einen gültigen 
Identitätsausweis oder Reise-
pass zur Wahl mitzubringen. 

 Die Wahlbenachrichtigung ist auf 
Verlangen bei der Wahl abzuge-
ben. 

 Gewählt wird mit amtlichen 
Stimmzetteln. Jede Wählerin und 
jeder Wähler erhält bei Betreten 
des Wahlraums einen Stimmzettel 
ausgehändigt. 

 Jede Wählerin und jeder Wähler 
hat eine Stimme. 

 Der Stimmzettel enthält jeweils 
unter fortlaufender Nummer die 
Bezeichnung der Partei und ihre 
Kurzbezeichnung bzw. die Be-
zeichnung der sonstigen poli-
tischen Vereinigung und ihr Kenn-
wort sowie jeweils die ersten zehn 
Bewerberinnen oder Bewerber der 
zugelassenen Wahlvorschläge und 
rechts von der Bezeichnung der 
Wahlvorschlagsberechtigten einen 
Kreis für die Kennzeichnung. 

 Die wählende Person gibt ihre 
Stimme in der Weise ab, dass sie 
auf dem rechten Teil des Stimm-
zettels durch ein in einen Kreis 
gesetztes Kreuz oder auf andere 
Weise eindeutig kenntlich macht, 
welchem Wahlvorschlag sie gelten 
soll.

 Der Stimmzettel muss von der 
wählenden Person in einer Wahl-
kabine des Wahlraums oder in 
einem besonderen Nebenraum 
gekennzeichnet und in der Weise 
gefaltet werden, dass ihre Stim-
mabgabe nicht erkennbar ist. In 
der Wahlkabine darf nicht fotogra-
fiert oder gefilmt werden. 

5. Die Wahlhandlung sowie die im 
Anschluss an die Wahlhandlung 
erfolgende Ermittlung und Fest-
stellung des Wahlergebnisses im 
Wahlbezirk sind öffentlich. Jede 
Person hat Zutritt, soweit das 
ohne Beeinträchtigung des Wahl-
geschäfts möglich ist. 

6. Wählerinnen und Wähler, die ei-
nen Wahlschein haben, können an 
der Wahl im Landkreis oder in der 
kreisfreien Stadt, in dem/der der 
Wahlschein ausgestellt ist,
i) durch Stimmabgabe in einem 
beliebigen Wahlbezirk des Land-
kreises/der kreisfreien Stadt
oder
j) durch Briefwahl
teilnehmen.

 Wer durch Briefwahl wählen 
will, muss sich von der Gemein-
de (Verwaltungsgemeinschaft) ei-
nen Wahlschein, einen amtlichen 
Stimmzettel, einen amtlichen 
Stimmzettelumschlag sowie einen 
amtlichen Wahlbriefumschlag be-
schaffen und seinen Wahlbrief mit 
dem Stimmzettel (im verschlos-
senen Stimmzettelumschlag) und 
dem unterschriebenen Wahlschein 

so rechtzeitig der auf dem Wahl-
briefumschlag angegebenen Stelle 
zuleiten, dass er dort spätestens 
am Wahltag bis 18 Uhr eingeht. 
Der Wahlbrief kann auch bei der 
angegebenen Stelle abgegeben 
werden.

 Mit der Erteilung eines Wahl-
scheins mit Briefwahlunterla-
gen wird für die wahlberechtigte 
Person im Wählerverzeichnis die 
Ausstellung des Wahlscheins ver-
merkt. Dieser Vermerk hat zur 
Folge, dass die wahlberechtigte 
Person ohne Wahlschein weder 
in einem Wahllokal noch per 
Briefwahl wählen kann. Ge-
hen die beantragten Wahlunterla-
gen nicht oder nicht rechtzeitig zu, 
sollten sich die betroffenen Wahl-
berechtigten umgehend an ihr 
Wahlamt wenden. Bis spätestens 
Samstag, 8. Juni 2024, 12 Uhr, 
besteht noch die Möglichkeit, ei-
nen neuen Wahlschein beim Wahl-
amt zu beantragen, wenn glaub-
haft versichert wird, dass der 
beantragte Wahlschein nicht zuge-
gangen ist. 

7. Jede wahlberechtigte Person kann 
ihr Wahlrecht nur einmal und 
nur persönlich ausüben. Das 
gilt auch für Wahlberechtigte, die 
zugleich in einem anderen Mit-
gliedstaat der Europäischen Uni-
on zum Europäischen Parlament 
wahlberechtigt sind. Eine Aus-
übung des Wahlrechts durch einen 
Vertreter anstelle der wahlberech-
tigten Person ist unzulässig (§ 6 
Abs. 4 des Europawahlgesetzes.

 Eine wahlberechtigte Person, die 
des Lesens unkundig oder wegen 
einer Behinderung an der Abgabe 
ihrer Stimme gehindert ist, kann 
sich hierzu der Hilfe einer ande-
ren Person bedienen. Die Hil-
feleistung ist auf technische Hil-
fe bei der Kundgabe einer von 
der wahlberechtigten Person 
selbst getroffenen und geäußerten 
Wahlentscheidung beschränkt. 
Unzulässig ist eine Hilfelei-
stung, die unter missbräuch-
licher Einflussnahme erfolgt, 
die selbstbestimmte Willens-
bildung oder Entscheidung der 
stimmberechtigten Person er-
setzt oder verändert oder wenn 
ein Interessenskonflikt der 
Hilfsperson besteht (§ 6 Abs. 
4a des Europawahlgesetzes). 

 Wer unbefugt wählt oder sonst ein 
unrichtiges Ergebnis einer Wahl 
herbeiführt oder das Ergebnis ver-
fälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu fünf Jahren oder mit Geldstra-
fe bestraft. Unbefugt wählt auch, 
wer im Rahmen zulässiger Assi-
stenz entgegen der Wahlentschei-
dung des Wahlberechtigten oder 
ohne eine geäußerte Wahlent-
scheidung des Wahlberechtigten 
eine Stimme abgibt. Der Versuch 
ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 
des Strafgesetzbuches). 

 23.05.2024
 Riedelsheimer 

 Erste Bürgermeisterin


